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  1 EINLEITUNG 
  1.1 Anlass 
Grundstück Kat. Nr. 4210  Das Grundstück Kat. Nr. 4210 liegt in der Wohnzone W 1.1. Es wird 

wie folgt begrenzt: 

• im Westen: durch die Stötzlistrasse  
• im Süden: durch den Wald & die Freihaltezone 
• im Osten: vom Schwändibach, öffentliches Gewässer Nr. 5.1  
• im Norden: durch die Erholungszone und Baugrundstücke 

Grundstücksgrösse  Das Grundstück Kat. Nr. 4210 umfasst eine Fläche von 5'787 m2. Da-
von liegt jedoch ein grosser Teil (3'568 m2) innerhalb von Wald und 
Waldabstandslinien. Somit resultiert eine Fläche von 2'219 m2 aus-
serhalb des Waldabstandes. 

Baureife  Die Stötzlistrasse und die Schützenhausstrasse sind nicht normalien-
gerecht (gemäss Zugangsnormalien) ausgebaut. Das Grundstück ist 
wegen der ungenügenden Erschliessung nicht baureif im Sinne von 
§§ 233 und 234 PBG.  

   

 
   
Gesuch  Mit Schreiben vom 14. August 2019 beantragt die Eigentümerin (UBV 

Immobilien AG) des Grundstücks Kat. Nr. 4210 die Einleitung des 
Quartierplanverfahrens gemäss § 123 ff PBG. 
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  1.2 Fragestellungen 
Erschliessungsdefizite   Für den im nachfolgenden Plan bezeichneten Betrachtungsperimeter 

sind für sämtliche Anlagen die Erschliessungsdefizite zu ermitteln. 
Dies beinhaltet: 

• Erschliessungsstrassen  
 Ermittlung der vorhandenen Strassenbreiten / Prüfung der erfor-

derlichen Breiten nach den heute geltenden Zugangsnormalien 
respektive der künftigen Verkehrserschliessungsverordnung. 

• Entwässerungsanlagen 
 Klärung des Handlungsbedarfs aufgrund der Festlegungen im 

GEP (genereller Entwässerungsplan), dem gemeindlichen Lei-
tungsinformationssystem (LIS) und der Angaben des GEP-Inge-
neurs 

• Wasserversorgung 
 Klärung des Handlungsbedarfs aufgrund der Festlegungen im 

GWP (generelles Wasserversorgungsprojekt), dem gemeindlichen 
Leitungsinformationssystem (LIS) und der Angaben des GWP-In-
genieurs 

• Elektrizitätsversorgung 
 Klärung des Handlungsbedarfs aufgrund der Angaben des zu-

ständigen Werkes (Infrastruktur Zürichsee AG) 

Die Erschliessungsdefizite werden im vorliegenden Bericht dokumen-
tiert. Dieser bildet die Grundlage für die Einleitung eines Quartier-
planverfahrens gemäss § 123 ff. Der Perimeter des Quartierplange-
biets ist entsprechend der Defizite zu wählen und ergibt sich aus der 
Quartierplanverordnung.  
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  1.3 Quartierplanzweck 
Einleitung Quartierplan  Nach § 147 PBG wird das Quartierplanverfahren auf Gesuch eines 

Grundeigentümers oder, wo es die bauliche Entwicklung und der Er-
schliessungsplan als wünschbar erscheinen lassen, durch den Ge-
meindevorstand von Amtes wegen eingeleitet.  

   
  1.4 Quartierplanverfahren 
Ablauf  Der Quartierplan ist ein Planungsinstrument, mit dem ein nicht oder 

erst teilweise erschlossenes Baugebiet der planungs- und baurechtli-
chen Ordnung entsprechend baureif gemacht wird (§ 123 PBG). Dazu 
werden in einem bestimmten Gebiet die Lage und Dimensionierung 
von Strassen, Wegen, Werkleitungen sowie die Ausstattung und Aus-
rüstung mit gemeinschaftlichen Anlagen festgelegt und die Verteilung 
der Kosten geregelt. Die privaten Grundstücke können in Form und 
Grösse Änderungen erfahren, damit sie erschlossen und überbaubar 
werden.  
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  2 AUSGANGSLAGE 
  2.1 Kantonaler Richtplan 
Hauptverkehrsstrasse, Siedlungs-
gebiet, Landwirtschaftsgebiet 

 Gemäss kantonalem Richtplan ist die Bergstrasse als bestehende 
Hauptverkehrsstrasse klassiert. Der Grossteil des Betrachtungsperi-
meters liegt innerhalb des Siedlungsgebiets. Im Osten des Betrach-
tungsperimeters bestehen Landwirtschaftsgebiete sowie Fruchtfolge-
flächen im Landwirtschaftsgebiet. Das Grundstück Kat. Nr. 4210 wird 
gemäss kantonalem Richtplan im Südosten vom Landschaftsschutz-
gebiet tangiert und ist teilweise als Siedlungsgebiet sowie als Land-
wirtschaftsgebiet definiert. 

   

 
 
 
 
 
 
Quelle: 
Kantonaler Richtplan Verkehr 
Festsetzung am 22. Oktober 2018 

 

 
   
  2.2 Regionaler Richtplan Verkehr 
Fuss- und Radwege  Entlang der Bergstrasse ist gemäss dem regionalen Richtplan Pfan-

nenstil ein Radweg geplant. Auf der Schützenhausstrasse verläuft ein 
bestehender Radweg. Der Betrachtungsperimeter wird von einem 
bestehenden Fussweg, teilweise mit Hartbelag, durchquert. 

   

Quelle: 
Regionaler Richtplan Verkehr 
GIS-Browser (maps.zh.ch) 
Festsetzung am 19. Dezember 2018 
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  2.3 Kommunaler Richtplan Verkehr 

Fussweg Schützenhausstrasse  Der Kommunaler Richtplan Verkehr ergänzt das übergeordnete Fuss-
wegnetz mit der Verlängerung des Fusswegs auf der Schützenhaus-
strasse Richtung Osten. Die früher bestehende Schiessanlage 
Oberstmatt wurde aufgehoben und abgebrochen.  

   

Quelle: 
Kommunaler Richtplan Verkehr 
GIS-Browser Gemeinde (web.giszh.ch) 
Festsetzung am 22. März 2010 

 

 
   
  2.4 Nutzungsplanung 
Zonierung  Die meisten Grundstücke innerhalb des Betrachtungsperimeters lie-

gen in der Wohnzone 1.1. Die Grundstücke Kat. Nrn. 738 und 2453 
befinden sich in der Erholungszone E. Innerhalb des Betrachtungspe-
rimeters bestehen mehrere Grundstücke mit Waldanteil.   

   
Abstandslinien  An der Schützenhausstrasse sind im Abschnitt zwischen der Berg-

strasse und der Stötzlistrasse Verkehrsbaulinien festgelegt (RRB Nr. 
2789/1974). Weitere Verkehrsbaulinien bestehen entlang der Berg-
strasse (VD Nr. 5313/2010). Zudem werden einige Grundstücke 
durch Waldabstandslinien tangiert. 

   

Quelle: 
ÖREB, Nutzungsplanung  
GIS-Browser (maps.zh.ch)  
Abrufdatum: 13. März 2020 
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  2.5 Historische Verkehrswege  
Regionale und lokale Bedeutung  Teile der Schützenhausstrasse und Stötzlistrasse sind im Bundesin-

ventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) erfasst. Ent-
lang der Stötzlistrasse Nord und der Schützenhausstrasse West ver-
läuft ein historischer Verkehrsweg von regionaler Bedeutung. Die Stö-
tzlistrasse Süd ist ein historischer Verkehrsweg von lokaler Bedeu-
tung. 

   
  

 

Quelle: 
Historische Verkehrswege:  
GIS-Browser (maps.zh.ch)  
Abrufdatum: 30. Januar 2020 

 

   
Fazit  Bei einem Ausbauprojekt der Schützenhausstrasse und Stötzlistrasse 

sind die denkmalpflegerischen Faktoren (bautechnisch und architek-
tonisch) zu beachten. 
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  2.6 Fuss- und Wanderwege 

Wanderwegroute  Entlang der Stözlistrasse, Schützenhausstrasse und dem Haslenbach, 
öffentliches Gewässer Nr. 3.0, verläuft die regionale Wanderwegroute 
Esslingen – Uetikon Schiff. 

   

Quelle: 
Wanderwege: GIS-Browser (maps.zh.ch)  
Abrufdatum: 30. Januar 2020 

 

 
   
Fazit  Die Stözlistrasse und Schützenhausstrasse verfügt über kein Trottoir. 

Ein verbreitertes Bankett als Fussgängerschutz oder ein Trottoir 
scheint zweckmässig und angemessen. 

   
  2.7 Öffentlicher Verkehr 
Erschliessungsqualität  Das Gebiet Tiefenbrunnen ist im Halbstunden-Takt mit dem Bus er-

reichbar und der Haltestellenkategorie V zugeordnet (Linie 931, Hal-
testellen Bergheim und Brandrain). Daraus resultieren für den Be-
trachtungsperimeter die Güteklassen D (u.a. für das Grundstück Kat. 
Nr. 4210) und E. 
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Fazit  Das Gebiet gilt im Sinn der kantonalen Zugangsnormalien (ZGN) als 
weniger gut erschlossen. Für die Bemessung der technischen Anfor-
derungen an die Strassen kommen deshalb die tiefer ausgewiesenen 
Wohneinheitsangaben gemäss Anhang der ZGN zur Anwendung  

   
  2.8 Naturgefahren  
Öffentliche Gewässer  Entlang des Betrachtungsperimeters verläuft im Westen der Haslen-

bach, öffentliches Gewässer Nr. 3.0, und im Osten der Schwändibach, 
öffentliches Gewässer Nr. 5.1  

   

 
   
Hochwasser  Im Bereich der Bergstrasse besteht beim Chnollibach, öffentliches 

Gewässer Nr. 3.2, und Haslenbach, öffentliches Gewässer Nr. 3.0, 
eine mittlere bis geringe Gefährdung durch Hochwasser. 

   
Ufererosion  Südlich der Schützenhausstrasse erodieren an zwei Stellen die Ufer 

des Haslenbachs, öffentliches Gewässer Nr. 3.0. 

   
Begehung vom 8. Februar 2020  

 

 

 
   
Fazit  Innerhalb des Betrachtungsperimeter sind keine Grundstücke durch 

Hochwasser gefährdet. Somit sind keine Massnahmen notwendig. 
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  2.9 Fruchtfolgeflächen 

Fruchtfolgefläche in Erholungs-
zone 

 Das Grundstück Kat. Nr. 2453 befindet sich in der Erholungszone E. 
Rund 1’000 m2 des Grundstücks sind als bedingte Fruchtfolgefläche 
klassiert. 

   

 
   
Fazit 
 

 Bei einer Bebauung des Grundstücks Kat. Nr. 2453 muss eine flä-
chengleiche Kompensation der Fruchtfolgefläche nachgewiesen wer-
den. 

   

  2.10 Prüfperimeter für Bodenverschiebungen  

Belastungshinweise  Der ehemalige Rebberg an der Stötzlistrasse ist mit dem Belastungs-
hinweis Spezialkulturen aufgeführt. In der Regel wurden hier Pilzbe-
kämpfungsmittel oder andere landwirtschaftliche Hilfsstoffe und Ab-
falldünger eingesetzt.  

   

 
   
Fazit  Bei Bauvorhaben innerhalb des Prüfperimeters muss vor Bodenver-

schiebungen die vorhandene Bodenbelastung abgeklärt werden. 
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  2.11 Eigentum 
  Nachfolgend werden die generellen Eigentumsverhältnisse im Be-

trachtungsperimeter aufgezeigt. 

   

 
   
  2.12 Weitere Rahmenbedingungen 
Denkmalschutzobjekte  Das Wohnhaus an der Schützenhausstrasse 30, Baujahr 1968, ist als 

regionales Denkmalschutzobjekt eingestuft. 

   

Quelle: 
Denkmalschutzobjekte 
GIS-Browser (maps.zh.ch) 
Abrufdatum: 13. März 2020 

 

 
   
Lärm  Die Grundstücke entlang der Bergstrasse sind als "Immissionsgrenz-

wert- und Schallschutz-Bereich" definiert (Strassenlärm). Dies gilt 
auch für die Grundstücke, welche im Osten an die Landwirtschaftsge-
biete grenzen (Schiesslärm Zivil). 
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  2.13 Erschliessungssystem 

Signalisation  Im Betrachtungsperimeter gilt ein Tempo 50 Regime. Auf der Schüt-
zenhausstrasse gilt nach 500 m ab dem Siedlungsrand ein Fahrver-
bot für Motorfahrzeuge. Im Bereich der öffentlichen Parkplätze be-
steht die Möglichkeit zu wenden. Auf der Stötzlistrasse gilt ebenfalls 
ein Fahrverbot für Motorfahrzeuge «Zubringerdienst gestattet». Die 
Stichstrasse «Bergstrasse» ist nur für den Privatverkehr zugelassen. 

   

 
     
Schützenhausstrasse     

 

 

 

 

 
West  Ost  Wendemöglichkeit 

      
Stötzlistrasse     

 

 

 

 

 
Nord  Süd  Wendemöglichkeit 
   
Fazit  Die bestehenden Wendemöglichkeiten sind bezüglich ihrer Dimensi-

onierung zu überprüfen. 
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  3 ERSCHLIESSUNGSSITUATION 
  3.1 Kapazitätsberechnung 
Übersicht  Anhand der nachfolgenden Kapazitätsberechnung wird festgestellt, 

welche Nutzflächen theoretisch realisiert werden können. Daraus 
lässt sich die Anzahl Wohneinheiten respektive die dafür erforderli-
chen Strassenbreiten (Grundstücksbreite) ableiten.  

   
Zonierung  Das Gebiet liegt mehrheitlich in der Wohnzone W 1.1 mit einer ent-

sprechenden Baumassenziffer (BMZ) von 1.1 m3/m2. 

   
Annahme  Angenommen wird zudem, dass eine Wohneinheit ca. 150 m2 Ge-

schossfläche (inkl. Aussenwände) hat und die Geschosshöhe 3.3 m 
beträgt. 

   
Berechnung  Die Annäherungsrechnung ergibt für den ganzen Betrachtungsperi-

meter eine theoretische Kapazität von rund 140 Wohneinheiten (WE). 

Zonenfläche BMZ Nutzvolumen ø Raum-
höhe 

Nutzfläche Ausbaugrad ø Wohnungsgrösse Anzahl Wohneinhei-
ten à 150 m2  

Zonenfläche x BMZ Nutzvolumen / Raumhöhe Nutzfläche x Ausbaugrad / Wohnungsgrösse 

63'000 m2 1.1 69'600 m2  3.3 m 21'000 m2 100 % 150 m2 140 WE 

   
  3.2 Hauptstrassen 
Bergstrasse  

 
   
Erschliessungsfunktion  Die Bergstrasse ist eine kantonale Hauptverkehrsstrasse (Route 716). 

Innerhalb des Betrachtungsperimeter werden 9 Grundstücke mit 
rund 15’800 m2 Bauland direkt über die Bergstrasse erschlossen. 

   
Fazit  Die nordöstlich gelegenen Grundstücke werden direkt ab der Berg-

strasse erschlossen. Es ist zu prüfen, ob die Zugänge die Anforderun-
gen an die Verkehrssicherheitsverordnung (VSiV) erfüllen und ob al-
lenfalls ein Quartierplanrevers im Grundbuch angemerkt ist.  
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  3.3 Erschliessungsstrassen 
Schützenhausstrasse West  

 
   
Eigentümerin  Politische Gemeinde Uetikon 

Erschliessungsfunktion  Die Schützenhausstrasse West erschliesst rund 35'400 m2 Bauland. 
Davon stossen ca. 7’200 m2 direkt an die Schützenhausstrasse West. 

Anzahl Wohneinheiten  Auf dieser Fläche lassen sich ca. 79 Wohneinheiten (WE) realisieren. 

Bundesinventar der historischen Ver-
kehrswege der Schweiz (IVS) 

 Die Schützenhausstrasse West ist ein historischer Verkehrsweg von 
regionaler Bedeutung. 

Bemerkungen  • teilweise besteht ein einseitiges Trottoir von 2 m Breite 
• Wanderwegroute 

   
Dimensionierung 
 

 Zufahrtsart Anwendungs-
bereich 

Fahrbahn- 
breite 

Fussgänger-
schutz 

Wende- 
möglichkeit 

Querschnitt Bestand    5.00 – 5.20 m 2.00 m  
(nur teilweise  
vorhanden) 

nicht  
vorhanden 

Zugangsnormalien  Zufahrtsstrasse bis 150 WE 4.50 – 5.00 m notwendig nicht  
notwendig 

Verkehrserschliessungsverordnung  Zufahrtsstrasse 1 bis 150 WE 4.50 – 5.70 m notwendig nicht  
notwendig 

    

   
   
Fazit  Die bestehende Dimensionierung entspricht den Ausbauanforderun-

gen der Zugangsnormalien (ZN) und der Verkehrserschliessungsver-
ordnung (VErV). Da jedoch eine Wanderroute darauf verläuft, er-
scheint ein durchgehendes breites Bankett oder Trottoir als zweck-
mässig und angemessen. 
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Schützenhausstrasse Ost  

 
   
Eigentümer  Politische Gemeinde Uetikon 

Erschliessungsfunktion  Die Schützenhausstrasse Ost erschliesst rund 6'400 m2 Bauland. Da-
von stossen etwa 4'900 m2 direkt an die Schützenhausstrasse Ost. 

Anzahl Wohneinheiten  Auf dieser Fläche lassen sich ca. 14 Wohneinheiten (WE) realisieren. 

Bemerkungen  • 9 öffentliche Parkplätze  
• Fahrverbot für Motoverkehr nach 500 m 
• Wendemöglichkeit auf Kat. Nr. 1845 
• Gemessene Fahrbahnbreite vor Ort 5.00 m 

   
Dimensionierung        
  Zufahrtsart Anwendungs-

bereich 
Fahrbahn- 
breite 

Fussgänger-
schutz 

Wende- 
möglichkeit 

Querschnitt Bestand    4.30 m  nicht 
vorhanden 

 vorhanden 

Zugangsnormalien  Zufahrtsstrasse bis 30 WE 4.00 – 4.75 m nicht 
notwendig 

notwendig 

Verkehrserschliessungsverordnung  Zufahrtsweg bis 50 WE 3.00 – 4.00 m nicht 
notwendig 

notwendig 

    

   
   
Fazit  Die bestehende Dimensionierung entspricht den Ausbauanforderun-

gen der Zugangsnormalien (ZN) und der Verkehrserschliessungsver-
ordnung (VErV).  
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Stötzlistrasse Nord  

 
   
Eigentümer  Politische Gemeinde Uetikon 

Erschliessungsfunktion  Die Stötzlistrasse Nord erschliesst rund 6'700 m2 Bauland. Davon 
stossen ca. 3'900 m2 direkt an die Strasse. 

Anzahl Wohneinheiten  Auf dieser Fläche lassen sich ca. 15 Wohneinheiten (WE) realisieren. 

Historischer Verkehrsweg  Die Stötzlistrasse West ist ein historischer Verkehrsweg von regiona-
ler Bedeutung. 

Bemerkungen  • Fahrverbot für Motorverkehr «Zubringerdienst gestattet» 
• Gefälle von 15 % 
• Wendemöglichkeit auf Kat. Nr. 2934 
• Wanderwegroute 

   
Dimensionierung 
 

 Zufahrtsart Anwendungs-
bereich 

Fahrbahn 
breite 

Fussgänger-
schutz 

Wende 
möglichkeit 

Querschnitt Bestand    4.80 m (bis 
Wendeplatz) 

nicht 
vorhanden 

vorhanden 

Zugangsnormalien  Zufahrtsstrasse bis 30 WE 4.00 – 4.75 m 
 

eventuell  notwendig 

Verkehrserschliessungsverordnung  Zufahrtsweg bis 50 WE 3.00 – 4.00 m eventuell 
 

notwendig 

    

   
   
Fazit 
 

 

 Die bestehende Dimensionierung entspricht den Ausbauanforderun-
gen der Zugangsnormalien (ZN) und der Verkehrserschliessungsver-
ordnung (VErV). Da jedoch eine Wanderroute darauf verläuft, er-
scheint ein breites Bankett oder Trottoir als zweckmässig und ange-
messen. Aufgrund des starken Gefälles ist die Stötzlistrasse als eine 
Stichstrasse zu betrachten, die eine Wendemöglichkeit erfordert. Die 
Dimensionierung der vorhandenen Wendemöglichkeit ist zu überprü-
fen.   
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Stötzlistrasse Süd  

 
   
Eigentümer  Politische Gemeinde Uetikon 

Erschliessungsfunktion  Die Stötzlistrasse Süd erschliesst rund 5'400 m2 Bauland.  

Anzahl Wohneinheiten  Auf dieser Fläche lassen sich ca. 12 Wohneinheiten (WE) realisieren. 

Historischer Verkehrsweg  Die Stötzlistrasse Süd ist ein historischer Verkehrsweg von lokaler Be-
deutung. 

Bemerkungen  • Fahrverbot für Motoverkehr «Zubringerdienst gestattet» 
• Gefälle von 15 % 
• Neuer Strassenbelag mit offener Strassenrinne 
• Gemessene Fahrbahnbreite vor Ort 3.00 m 

   
Dimensionierung 
 

 Zufahrtsart Anwendungs-
bereich 

Fahrbahn- 
breite 

Fussgänger-
schutz 

Wende 
möglichkeit 

Querschnitt Bestand    3.00 m nicht 
vorhanden 

nicht 
vorhanden 

Zugangsnormalien  Zufahrtsstrasse bis 30 WE 4.00 – 4.75 m nicht  
notwendig 

notwendig 

Verkehrserschliessungsverordnung  Zufahrtsweg bis 50 WE 3.00 – 4.00 m nicht  
notwendig 

notwendig 

    

   
   
Fazit  Die bestehende Dimensionierung entspricht nicht den Anforderun-

gen der Zugangsnormalien (ZN) und der Verkehrserschliessungsver-
ordnung (VErV). Zudem fehlt eine Wendemöglichkeit am Ende der 
Bauzone. 
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  3.4 Grundstücke ohne Anstoss an öffentliche 
Strasse / Erschliessung mittels Dienstbar-
keit 

Privatstrassen  
 

 

 
   
Eigentümer  Subjektiv-dingliches Miteigentum 

Erschliessungsfunktion  Der Stich ab Bergstrasse ist eine Privatstrasse und erschliesst rund 
8’900 m2 Bauland. Davon sind 3'600 m2 nicht direkt an die Berg-
strasse angeschlossen. 

Anzahl Wohneinheiten  Auf dieser Fläche lassen sich ca. 20 Wohneinheiten (WE) realisieren. 

Bemerkungen  • Private Stichstrasse 
   
Dimensionierung 
 

 Zufahrtsart Anwendungs-
bereich 

Fahrbahn- 
breite 

Fussgänger-
schutz 

Wende 
möglichkeit 

Querschnitt Bestand    3.00 m nicht 
vorhanden 

nicht 
vorhanden 

Zugangsnormalien  Zufahrtsstrasse bis 30 WE 4.00 – 4.75 m nicht  
notwendig 

notwendig 

Verkehrserschliessungsverordnung  Zufahrtsweg bis 50 WE 3.00 – 4.00 m nicht  
notwendig 

notwendig 

    

   
   
Fazit  Die bestehende Dimensionierung der Bergstrasse entspricht nicht 

den Ausbauanforderungen der Zugangsnormalien (ZN). Zudem fehlt 
eine Wendemöglichkeit. 
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Dienstbarkeiten  Folgende Grundstücke sind nicht direkt über eine öffentliche Strasse 
erschlossen. 

  Nr. Strasse Kat. Nr. 

  1 Bergstrasse 2601, 3356, 4653 

  2 Schützenhausstrasse West 3928, 3929, 3930, 3931 

  3 Schützenhausstrasse Ost 2887, 2888 

  4 Stötzlistrasse Nord 2626, 2843, 2844, 4427, 4428, 4431, 4896 

  5 Schützenhausweg 3468, 3469, 3673, 3674, 3675, 

   
  

 
   
Fazit  Es ist abzuklären, wo Dienstbarkeiten wie Fahrwegrecht und Fuss-

wegrecht auf den betroffenen Grundstücken bestehen. 

   
Strassenzustand   Der Zustand der Strassen (Ober-/Unterbau, Randabschlüsse) wurde 

nicht erhoben.  
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  3.5 Entwässerungsanlagen 
Grundlage GEP 
Entwässerungssystem 

 Das Gebiet Tiefenbrunnen wird im Nordosten im Mischwassersystem 
und im Südwesten im Trennsystem entwässert. Weitere Grundstücke 
sind im Trennsystem projektiert. 

Kapazität  Der Abflussbeiwert innerhalb der Einzugsgebiete beträgt 0.2. In der 
Strasse liegt der Abflussbeiwert bei 0.8 

   
Bestehende Leitungen  Die vorhandenen Mischwasserleitungen sind aus Beton und verlau-

fen hauptsächlich in bestehenden Strassentrassees (Schützenhaus-
strasse und Stötzlistrasse). Sie liegen im Eigentum der Gemeinde. 

Trennsystem  Das nordöstliche Gebiet (Grundstücke Kat. Nrn. 3063, 4139, 4941 
und 4942) wird im Trennsystem entwässert. Als Vorfluter dient der 
Tüfletenbach, öffentliches Gewässer Nr. 5.2). 

   

 
   
Mängel  Mehrheitlich sind die Leitungen in gutem Zustand. Die Mischwasser-

leitung (SBR ø 350 mm) weist leichte Mängel auf. Gemäss dem Mass-
nahmenplan aus dem Jahr 2017 soll die Leitung innert 5 - 7 Jahren 
saniert werden. 

   
Fazit  Zur Entwässerung des Grundstücks Kat. Nr. 4210 ist eine neue 

Schmutzwasserleitung erforderlich. 
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  3.6 Wasserversorgung 
Bestehende Leitungen  Alle überbauten Grundstücke verfügen über eine Wasserversorgung. 

Die nicht überbauten Grundstücke an der Stötzlistrasse Nord und 
der Schützenhausstrasse Ost können voraussichtlich an die beste-
henden Wasserzuleitungen angeschlossen werden. Auch das Grund-
stück Kat. Nr. 4210 an der Stötzlistrasse Süd ist mit einer genügen-
den Wasserzuleitung erschlossen. 

   
Handlungsbedarf  Auf eine detaillierte Überprüfung der Werkleitungen für die Wasser-

versorgung wird vorerst verzichtet. Die Klärung des Handlungsbe-
darfs erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund der Festlegungen 
im GWP, dem gemeindlichen Leitungsinformationssystem (LIS) und 
den Angaben des GWP-Ingenieurs.  

   
Fazit  Der detaillierte Handlungsbedarf ist nach Einleitung des Quartier-

planverfahrens mit der Infrastruktur Zürichsee AG zu klären. 

   
  3.7 Elektrizitätsversorgung 
Bestehende Leitungen  Alle überbauten Grundstücke sind mit Strom erschlossen. Die nicht 

überbauten Grundstücke an der Stötzlistrasse Nord und der Schüt-
zenhausstrasse Ost können voraussichtlich an die bestehende Elekt-
rizitätsversorgung angeschlossen werden. Auch das Grundstück Kat.-
Nr. 4210 an der Stötzlistrasse Süd verfügt über eine Anschlussmög-
lichkeit an die bestehende Stromleitung.  

   
Handlungsbedarf  Auf eine detaillierte Überprüfung der Werkleitungen für die Elektrizi-

tätsversorgung wird vorerst verzichtet. Die Klärung des Handlungsbe-
darfs erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund der Angaben des 
zuständigen Werkes. 

   
Fazit  Der detaillierte Handlungsbedarf ist nach Einleitung des Quartier-

planverfahrens mit der Infrastruktur Zürichsee AG zu klären. 
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  4 BEBAUBARKEIT 
Unbebaute Grundstücke  Im Betrachtungsperimeter sind sechs Grundstücke respektive eine 

Fläche von rund 10'000 m2 nicht oder nur teilweise überbaut.  

   

 
   
Bebaubarkeit  Die unbebauten Grundstücke Kat. Nrn. 738 und 2453 liegen in der 

Erholungszone. Gemäss dem kommunalen Richtplan Siedlung und 
Landschaft sind sie dem Siedlungsgebiet niedriger Dichte zugewie-
sen. Damit besteht eine planerische Grundlage für eine längerfristige 
Umzonung in eine Wohnzone 1.1 (falls dazu ein Bedürfnis besteht) 
und die Grundstücke sind in den Bebauungsnachweis einzubeziehen. 

Nicht bebaubare Grundstücke  Die Grundstücke Kat. Nr. 738 mit rund 323 m2 und Kat. Nr. 1845 mit 
215 m2 sind im Eigentum der Gemeinde Uetikon. Aufgrund ihrer 
Grösse sind diese beiden Grundstücke nicht bebaubar. 

Bebaubare Grundstücke  Der östliche Teil des Grundstücks Kat. Nr. 2939 ist bebaubar. 

  Das Grundstück Kat. Nr. 4210 ist unter Berücksichtigung der minima-
len Grenzabstände (gemäss BZO) und der Waldabstandslinien be-
baubar. 

 

 Die Grundstücke Kat. Nrn. 4846 und 4847 gehören (aktuell) demsel-
ben Grundeigentümer. Das Grundstück Kat. Nr. 4846 ist unter Be-
rücksichtigung der minimalen Grenzabstände (gemäss BZO) bebau-
bar. 

   
Fazit  Die Grundstücke Kat. Nrn. 738 und 1845 können nicht bebaut wer-

den. Eine Bereinigung der Eigentumsverhältnisse (z.B. im Quartier-
planverfahren) scheint zweckmässig und angemessen. 
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  5 FAZIT  
  5.1 Zusammenfassung der Überprüfung  
Fehlende Verkehrserschliessung  Bei mehreren Grundstücken fehlt die direkte Erschliessung über eine 

öffentliche Strasse. Es gilt noch abzuklären, ob und wie jene Grund-
stücke über Dienstbarkeiten erschlossen sind.  

   
Defizite Verkehrserschliessung 
 

 Folgende Defizite bestehen innerhalb des Betrachtungsperimeters: 

• Teilweise ungenügende Strassenquerschnitte 
• Fehlende oder unzureichende Wendemöglichkeiten 
• Teilweise fehlender Fussgängerschutz/Trottoir 

Unterscheidung unter Anwendung  
Zugangsnormalien und Verkehrs- 
erschliessungsverordnung 

 Die Defizite bleiben bei Anwendung der Zugangsnormalien (ZN) und 
bei Anwendung der Verkehrserschliessungsverordnung (VErV) prak-
tisch identisch. Einzig der Ausbau der Sticherschliessung ab Berg-
strasse (Privatstrasse) ist mit der VErV nicht erforderlich. 

   
Defizite Bebaubarkeit  Die beiden Grundstücke Kat. Nr. 738 und 1845 können aufgrund der 

zu geringen Ausdehnung nicht bebaut werden. Eine Bereinigung der 
Eigentumsverhältnisse ist zweckmässig. 

   
Defizite Werkleitungen  Zur Entwässerung des Grundstücks Kat. Nr. 4210 ist eine neue 

Schmutzwasserleitung erforderlich. 

Auf eine detaillierte Überprüfung der Werkleitungen für die Wasser- 
und Elektrizitätsversorgung wurde verzichtet. Mit den Defiziten bei 
der Verkehrserschliessung und der Bebaubarkeit bestehen bereits 
genügend Gründe für die Einleitung eines Quartierplanverfahrens.  

   
  5.2 Empfehlung 
Quartierplanverfahren   Mit dem Quartierplanverfahren gemäss § 123 PBG können die beste-

henden verkehrstechnischen und werkleitungsmässigen Defizite be-
hoben werden.  

   
Perimeter  Unter Berücksichtigung von § 2 QPV (Quartierplanverordnung) wird 

der Betrachtungsperimeter als sinnvoller Quartierplanperimeter an-
gesehen. Der Quartierplanperimeter über das gesamte Gebiet er-
möglicht nebst der Behebung der Defizite und Mängel auch eine ge-
samtheitliche Planung, welche auf die ortsspezifischen Gegebenhei-
ten eingehen kann. 
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Empfohlener Quartierplan-Perimeter   
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